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001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §114;

BAO §162;

VwRallg;

1. BAO § 114 heute

2. BAO § 114 gültig ab 25.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 32/2018

3. BAO § 114 gültig von 13.04.2017 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2017

4. BAO § 114 gültig von 26.03.2009 bis 12.04.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

5. BAO § 114 gültig von 20.12.2003 bis 25.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

6. BAO § 114 gültig von 01.01.1962 bis 19.12.2003

1. BAO § 162 heute

2. BAO § 162 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Mit dem Unterbleiben einer Au;orderung gemäß § 162 BAO setzt das Finanzamt kein Verhalten, auf das der

Abgabep>ichtige ein schutzwürdiges Vertrauen dergestalt gründen könnte, dass auch in Zukunft keine Au;orderung

zur Empfängernennung erfolgen werde. Eine Vertrauenslage entsteht auch nicht dadurch, dass der Abgabep>ichtige

seinen Steuererklärungen Zahlungsbestätigungen anschließt, denen der vollständige Name und die Anschrift des

Zahlungsempfängers (Leistungserbringers) nicht entnommen werden kann, zumal derartige Beilagen keineswegs

ausschließen, dass der Steuerp>ichtige über weitergehende Unterlagen oder Kenntnisse der Person des

Leistungserbringers verfügt.Mit dem Unterbleiben einer Au;orderung gemäß Paragraph 162, BAO setzt das Finanzamt

kein Verhalten, auf das der Abgabep>ichtige ein schutzwürdiges Vertrauen dergestalt gründen könnte, dass auch in

Zukunft keine Au;orderung zur Empfängernennung erfolgen werde. Eine Vertrauenslage entsteht auch nicht dadurch,

dass der Abgabep>ichtige seinen Steuererklärungen Zahlungsbestätigungen anschließt, denen der vollständige Name

und die Anschrift des Zahlungsempfängers (Leistungserbringers) nicht entnommen werden kann, zumal derartige

Beilagen keineswegs ausschließen, dass der Steuerp>ichtige über weitergehende Unterlagen oder Kenntnisse der

Person des Leistungserbringers verfügt.
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